
«Windmolen» erhält langsam Flügel
ImMärz entscheidet dasGemeindeparlamentOlten über denProjektierungskredit von 2,22Millionen Franken fürs Schulhaus imKleinholz.

Urs Huber

DieGeburtswehen eines neuen

Schulhauses sind in der Regel

lang anhaltend und zuweilen

heftig: Aber so langsam nimmt

das neue Schulhaus im Oltner

Kleinholz mit Schulraum für 16

Klassen, einerDreifachturnhal-

le und Räumlichkeiten für Ta-

gesstrukturen konkretere For-

menan.«Windmolen»hiessdas

Siegerprojekt ausdemArchitek-

turwettbewerb, der im Septem-

ber abgeschlossenwurde.

In der Märzsession tritt der

Stadtrat vors Gemeindeparla-

ment und will 2,22 Millionen

Franken als Projektierungskre-

dit bewilligt sehen.Davon fallen

zwei Drittel auf das effektive

Schulgebäude, der Rest auf die

Dreifachturnhalle. Das Projekt

sieht vor, das Raumangebot bei

Bedarf um weitere 8 Schulräu-

meerweitern zukönnen, sodass

im Endausbau 24 Klassen im

Schulhaus integriert sein wer-

den. Im September 2018 hatte

das Gemeindeparlament mit

34 zu 0 Stimmen bei 4 Enthal-

tungendiesemVorhabengrünes

Licht erteilt.

Grobkostenrechnunggeht
vongut30Millionenaus
Zuden imVorfelddesGeschäfts

umstrittensten Punkten gehör-

ten die Baukosten, die im An-

fangsstadiummit rund15Millio-

nen Franken veranschlagt wur-

denundzwischenzeitlichbei gut

30Millionen Franken zu liegen

kommen, wie die stadträtliche

Botschaft ansParlament verrät.

DieSchwankungsbreite liegt bei

von +/- 20 Prozent.

Die SVP hatte in der seiner-

zeitigenDebatteeinKostendach

von maximal 25 Millionen ge-

fordert, dieNotwendigkeit einer

Dreifachturnhalle konsequent

bestrittenundstattdessen ledig-

licheineEinfachturnhallebefür-

wortet.DieFDPwollte garnoch

einmal grundsätzlichdie Stand-

ortplanung überdacht wissen,

ohne allerdings dieNotwendig-

keit eines neuen Schulhauses

bestreiten zuwollen.

Projektkostetneu
34,6MillionenFranken
Mit 23,2 Millionen schlägt das

Schulgebäude heute zu Buche,

gut 11,4 Millionen entfallen auf

die Dreifachturnhalle. Das

macht insgesamt34,6Millionen

Franken. Den einst genannten

knapp31MillionenFranken ste-

hendiebaulichenVorkehrungen

für spätere Erweiterungsbauen

ebenso verteuernd gegenüber

wieder angepeilteEnergiestan-

dardMinergie-PE,währendOp-

timierungen am Siegerprojekt

«windmolen», darunter etwa

der Verzicht auf dieHybridbau-

weise, an deren Stelle die Mas-

sivbauweise tritt, zu Kostenein-

sparungen führen.

Insgesamt, sohält der Stadt-

rat aber fest,würdendieKosten

proQuadratmeterGeschossflä-

che im Rahmen vergleichbarer

Bauten liegen: Im Kleinholz

werden die Kosten mit 3833

Franken für das Schulgebäude

veranschlagt, 4852Frankenda-

gegen für die Sporthalle. Als

DurchschnittskostenproQuad-

ratmeter wurden 4122 Franken

errechnet,was inetwader Sum-

meentspricht, diebeimNeubau

des Primarschulhauses BZZ in

Zofingen ausgegebenwurden.

«DerEntscheid, bereitsheu-

tedieDreifachsporthalle auszu-

führen istwirtschaftlich, daeine

nachträgliche Erweiterung um

eine Sporthalle bei der Ergän-

zung der Schulanlage um 8 zu-

sätzlicheAbteilungenunverhält-

nismässigkostenintensivwäre»,

führt der Stadtrat in seiner Bot-

schaft aus.

Diese Vorinvestition diene

zudem dem Vereinssport und

generiere einenmassivenMehr-

wert. Diese Infrastruktur er-

möglicht, auchdieStadthalle als

Eventhalleund fürgrössereVer-

einsanlässeweiterzuführen.

Vorgesehen ist, im Juni 2021

dem Oltner Stimmbürger den

Baukredit an der Urne vorzule-

gen. Dann folgt das Bewilli-

gungsverfahren. Dem Baustart

im März 2022 soll schliesslich

die Eröffnung des neuen Schul-

hauses im Kleinholz im Juli

2024 folgen.

Den Architekturwettbewerb zum Schulhausneubau im Kleinholz gewann das Projekt «windmolen». Es wurde zwischenzeitlich optimiert. Visualisierung zvg: Archiv

Hägendorf lehnt die 5G-Petition des Bürgerkomitees knapp ab
DerGemeinderat istmit 4 zu 3 Stimmendagegen, dassMobilfunkantennen der neuestenGeneration aufGemeindegebiet verbotenwerden.

Die Gemeinde hat von Filippo

Guizzardi und demvon ihmge-

gründeten Bürgerkomitee eine

Petition mit zahlreichen Unter-

schriften erhalten. Die Forde-

rung: InHägendorf sollenkeine

Baubewilligungen für 5G-

Antennen erteilt werden. Auch

für die Aufrüstung von be-

stehenden Anlagen auf 5G sol-

len keine Bewilligungen ausge-

sprochen werden. Hängige Ge-

suche sind abzulehnen oder zu

sistierenunddieBevölkerung ist

aktiv und umfassend über ge-

troffeneundgeplanteMassnah-

men zum Schutz vor hochfre-

quenterStrahlung inHägendorf,

insbesondere 5G, zu informie-

ren. Der Petition beigelegt wa-

ren verschiedene ergänzende,

ausschliesslich kritische Unter-

lagen zu 5G (wir berichteten).

DerGemeinderathatdiePe-

titionan seiner vergangenenSit-

zung Mitte Februar behandelt

und lehnt diese ab. Der Ent-

scheid fielmit 4 zu 3 knapp aus,

dies nach längerer Diskussion,

wie die Gemeinde mitteilt. Die

Gründe dafür sind vielfältig.

Grundsätzlich hält die Ge-

meinde fest, dass sie nur für die

Erteilung von Baugesuchen zu-

ständig ist.Dabei sindEingaben

aufdieKonformitätmitdenVor-

schriften zu prüfen. Wenn alle

Vorgabenerfüllt sind, sobesteht

von Gesetzes wegen ein An-

spruchauf eineBewilligung.Be-

dingungen dafür, dass die Ge-

meinde Einfluss nehmen kann,

sind, dass eine Antenne inner-

halb der Bauzonen geplant ist –

ansonsten ist der Kanton zu-

ständig – und dass es sich nicht

nur umeineUmrüstung imSin-

ne einerBagatelländerunghan-

delt. Für die blosse Umrüstung

einerBagatelländerungbraucht

es nämlich kein Baugesuch.

Nicht zu den Aufgaben der Ge-

meinde gehören die Messung

von Strahlung von Mobilfunk-

antennen – das ist Aufgabe des

kantonalenAmtes fürUmwelt –

und dieBestimmungvonStrah-

lungsgrenzen –das ist Sachedes

Bundes. Die Grenzwerte für

Strahlung imKontextmitMobil-

funkder fünftenGeneration lie-

gen in der Schweiz umden Fak-

tor 10 unter dem Niveau der

Weltgesundheitsorganisation.

Selbst die vomParlament abge-

lehnte Erhöhung wäre noch

deutlich unter dem Grenzwert

der Organisation, nämlich um

den Faktor 3.

Die Petition erwähnt das

Vorsorgeprinzip.Diesesverlangt

imUmweltschutzrecht, dassdie

Belastungen so weit zu begren-

zen sind, wie es technisch und

betrieblich möglich und wirt-

schaftlich tragbar ist. Die Ge-

meindehabekeinenGrund, ein

Baugesuch, welches denVorga-

ben entspreche, abzulehnen.

Zudem stelle sich die Frage, ob

die Gemeinde, aufgrund von

Fehlern in den Vorgaben und

Messmethoden bei den zustän-

digen Stellen, die Bevölkerung

vorder StrahlungvonAntennen

schützen müsse. Der Rat war

der Ansicht, dass das Vorsorge-

prinzip indiesemFall nicht kom-

munal zurAnwendungkommen

sollte, sondern kantonal oder

national. Wenn die Gemeinde

eineneueAntenneablehne,ma-

che sie aus Hägendorf eine

Insel. ZugleichkönnedieBevöl-

kerung weder vor Strahlen von

umgerüsteten, ausserhalb der

Bauzone aufgestellten Anten-

nen geschütztwerdennoch von

solchen Antennen aus den

Nachbargemeinden.

Der Gemeinderat teilt aber die

Sorge der Petitionäre in Bezug

auf eine mögliche Strahlenbe-

lastung in der Zukunft, wie er

mitteilt. Der Rat würde einen

deutlichen Ausbau von Glasfa-

serkabeln vorziehen. Er ist der

Ansicht, dass 5G für die Anbie-

ternicht zuletzt auchdiebillige-

re Lösung ist als derAusbaudes

Glasfasernetzes, undAntennen

auch dem Dorfbild abträglich

sind. In Bezug auf das Festnetz

sei die Situation in Hägendorf

teilweise sehr unbefriedigend

undweitweg vomStandarddes

21. Jahrhunderts.DadieGrenz-

werte beim Mobilfunk vorder-

handunverändert bleiben, sieht

der Gemeinderat das Vorsorge-

prinzip nicht verletzt respektive

auf kommunaler auf der fal-

schen Ebene angesprochen.

Und da die Baugesuche nur auf

ihreGesetzeskonformität über-

prüftwürden–undreineUmrüs-

tungen noch nicht einmal ein

Baugesuch benötigten –, sieht

der Rat für die Ablehnung oder

Sistierung von Gesuchen keine

gesetzliche Grundlage. Ein sol-

ches Vorgehen wäre juristisch

kaum haltbar und ohnehin auf

das Gebiet der Bauzonen der

Gemeinde beschränkt. Trotz-

dem hat der Rat nicht uneinge-

schränkt Freude an 5G. Dies in

dem Sinne, dass mit Glasfaser-

kabeln sehr viele aktuelle und

nachvollziehbare Bedürfnisse

abgedecktwerdenkönntenund

5G noch nicht zur «Gänze er-

forscht» respektive die Auswir-

kung von Mobilfunkantennen

noch nicht abschliessend ab-

schätzbar ist. Ein Ausbau von

Glasfaserkabel könnte der In-

dustrieZeit geben, 5Gbesser zu

erforschen und gegebenenfalls

zu entwickeln. (mgt/fmu)
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